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Strafprozeßvollmach
 

in der      Strafsache    
 Ermittlungsverfahren 

     Bußgeldsache 
     Entschädigungssache 
     Privatklagesache 
     Zeugenvernehmung 
 
gegen          
 
 
wegen         
 
 
erteilt. 
 
Die Vollmacht berechtigt insbesondere zu meiner Verteidigun
allen Instanzen, sowie im Vorverfahren. Ebenfalls berechtigt 
Fall meiner Abwesenheit zur Vertretung nach § 411 II StPO m
Ermächtigung und besonderer Befugnis insbesondere zur 
 
 1. Stellung von Strafanträgen, Einlegung von Rechtsm
     auch den teilweisen -  Verzicht oder Zurücknahme 
     Beschränkung auf den Strafausspruch bzw. das Str
 2. Entgegennahme von Zustellungen aller Art, insbeso
     Beschlüssen. 
 3. Bestellung von Untervertretern. 
 4. Stellung von Anträgen auf Entbindung von der Verp
     Erscheinen in der Hauptverhandlung, Wiedereinset
     Strafaussetzung, Kostenfestsetzung, Wiederaufnah
     Stellung von Anträgen nach dem Gesetz über die E
     Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere für das
     sonstige Anträge. 
 5. die Entgegennahme von Geldern, Wertsachen und 
     Verfahren dazu Anlaß gibt. 
 6. Akteneinsicht. 
 
 
   
                          , den                                                             

         (Auftragg
Az.:       
Zustellungen werden an das
nebenstehende Büro erbeten!
  

t 

g und Vertretung in 
diese Vollmacht für den 

it ausdrücklicher 

itteln, sowie deren - 
oder deren     
afmaß. 
ndere von Urteilen und 

flichtung zum      
zung, Haftentlassung, 
me des Verfahrens, die 
ntschädigung für    
 Betragsverfahren und 

Urkunden, soweit das 

eber) 
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